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Jahresrechenschaftslegung in der volkseigenen Wirtschaft
Dr. ERNST WITTKOPF,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR

Am 1. August 1983 trat die VO über die Jahresrechenschafts
legung in der volkseigenen Wirtschaft vom 23. Juni 1983 
(GBl. I Nr. 19 S. 193)1 in Kraft. Sie folgt dem Prinzip des de
mokratischen Zentralismus in der Leitungstätigkeit, ist durch 
klare Leitungsverantwortungen gekennzeichnet und stellt 
eine den neuen Bedingungen entsprechende Ergänzung zu 
der in § 19 Abs. 2 AGB sowie der in §§ 24 Abs. 2, 27 Abs. 3 
der Kombinatsverordnung vom 8. November_1979 niederge
legten Pflicht für Betriebsleiter und Kombinatsdirektoren zur 
Rechenschaftslegung vor den Werktätigen zu Grundfragen 
der betrieblichen Leitung und des sozialistischen Wettbe
werbs in Zusammenarbeit -mit der jeweiligen Betriebsge
werkschaftsleitung dar.

Die neue VO legt fest, daß die Jahresrechenschaftslegung 
jeweils im I. Quartal eines Jahres von den Generaldirektoren 
der volkseigenen Kombinate und Außenhandelsbetriebe so
wie den Direktoren der volkseigenen Betriebe in allen Berei
chen der Volkswirtschaft vor dem übergeordneten Leiter 
durchzuführen ist (§§ 1 und 16 Abs. 2). Um eine hohe praktische 
Wirksamkeit dieser neuen Regelung ab 1984 zu gewährleisten, 
steht vor den Leitern der rechenschaftspflichtigen Wirt
schaftseinheiten und ihren übergeordneten Leitern, aber auch 
vor den gesellschaftlichen und staatlichen Kontrollorganen 
bereits jetzt die Aufgabe, sich auf die Anforderungen an die 
künftigen Jahresrechenschaftslegungen einzurichten, die die 
VO an sie stellt. Die Rechtsvorschrift macht auch Verbindun
gen zur Tätigkeit der Justiz- und Sicherheitsorgane — so be
sonders beim Schutz des Volkseigentums — sichtbar, deren 
Nutzung vor allem die vorbeugende Arbeit gegenüber Rechts
verletzungen und Maßnahmen zur Festigung von Ordnung, 
Disziplin und Sicherheit in den Kombinaten und Betrieben 
unterstützen hilft.

Zur Funktion der Jahresrechenschaftslegung

Mit der VO wurde die jetzt bereits seit drei Jahrzehnten ge
setzlich geregelte Praxis der Rechenschaftslegungen der Lei
ter von Wirtschaftseinheiten* 2 *, die in den von Marx und
Lenin herausgearbeiteten Prinzipien strenger Rechnungsfüh
rung und Kontrolle2 verwurzelt ist, weiter ausgestaltet. Aus
gehend von den in der Volkswirtschaft gestalteten neuen 
Leitungsstrukturen bringt die neue VO in stärkerem Maße 
die gegenwärtigen und künftigen ökonomischen Erfordernisse 
zum Ausdruck. Ihr liegen die Maßstäbe der ökonomischen 
Strategie der 80er Jahre zugrunde.

Die VO regelt im Unterschied zu dem von ihr abgelösten 
Beschluß über die Durchführung von Rechenschaftslegungen 
im Bereich der volkseigenen Wirtschaft, der örtlichen Räte 
und vor dem Ministerrat vom 23. April 1969 (GBl. II Nr. 43
S. 273) ausschließlich die Rechenschaftslegungen der Gene
raldirektoren der volkseigenen Kombinate und Außenhan
delsbetriebe sowie der Direktoren der volkseigenen Betriebe 
(§ 1 Abs. I) und hebt diese in den Rang von Jahresrechen
schaftslegungen.4

Mit diesen in der Qualität neuen Rechenschaftslegungen 
ist beabsichtigt, sie stärker an die Berichterstattung über die 
materiellen und finanziellen Ergebnisse des vorangegange
nen Planjahres zu binden (§3). Demzufolge sind ihr auch 
alle darüber Auskunft gebenden Dokumente zugrunde zu le
gen (§ 16 Abs. 4). Der Sinn und Zweck dieser Regelung be
steht in der in § 3 Abs. 1 ausdrücklich normierten Forderung, 
die Jahresrechenschaftslegung zu nutzen, „um Schlußfolge
rungen aus der Wirtschaftstätigkeit der Kombinate und Be
triebe im abgeschlossenen Planjahr für die Sicherung einer 
allseitigen Planerfüllung im laufenden Planjahr sowie zur 
Planausarbeitung für das Folgejahr zu ziehen“.

Die Jahresrechenschaftslegung nimmt damit im Prozeß 
der Leitung, Planung und Stimulierung (wie z. B. die Pflicht 
zur Entscheidung über die Prämierung des Generaldirektors 
bzw. Direktors und des Hauptbuchhalters beweist) eine wich
tige Funktion für die Kombinate und Betriebe ein. Sie kann 
dem gesamten Reproduktionsprozeß entscheidende Impulse 
geben. Dazu dienen die komplexe Einschätzung und Beurtei
lung des in der jeweiligen Wirtschaftseinheit Erreichten, die 
Erfassung der auftretenden Schwierigkeiten, Probleme und 
auch der vorhandenen Reserven sowie die Herausarbeitung 
neuer Zielvorstellungen und konkreter Lösungswege für neu
gestellte Aufgaben zu allen den Gegenstand der Jahresre

chenschaftslegung bildenden Sachkomplexen (§§ 2 und 3 
i. V. m. §§ 6 bis 15).

Die Jahresrechenschaftslegung ist keine einseitige Ange
legenheit. Sowohl der rechenschaftslegende Leiter als auch 
der übergeordnete Leiter sind gleichermaßen gefordert. Dem
entsprechend legt auch die VO wechselseitige Rechte und 
Pflichten fest. Sie sind darauf gerichtet, die Verantwortung 
beider Seiten zu erhöhen (vgl. §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 2).

Der ü b e r g e o r d n e t e  Leiter ist für die Durchführung 
der Rechenschaftslegung verantwortlich (§ 16 Abs. 1). Diese 
Verantwortung schließt die Pflicht ein,
— den rechenschaftslegenden Leitern Orientierungen für die 

Vorbereitung und Durchführung der Jahresrechenschafts
legung zu übergeben (§ 17 Abs. 1);

— eigene Untersuchungen durchzuführen und die Wirt
schaftstätigkeit der Kombinate bzw. Betriebe zu analysie
ren (§ 17 Abs. 3);

— die Effektivität der Leitungsmaßnahmen des rechen
schaftslegenden Leiters zu kontrollieren (vgl. z. B. §§ 6 
Abs. 2, 7 Abs. 2 und 3,12 Abs. 2,15 Satz 4);

— Entscheidungen zur Wirtschaftstätigkeit der Kombinate 
und Betriebe zu treffen (§20 Abs. 1 i. V. m. §§ 6 bis 15). 
Dabei ist insbesondere über die Entlastung des rechen
schaftslegenden Leiters (§ 2 Abs. 4), über Maßnahmen bei 
eventuell aufgetretenen Planrückständen (§ 2 Abs. 3), über 
Maßnahmen zur Mobilisierung von Reserven und zur Lei
stungssteigerung sowie zur Auswertung der Rechen
schaftslegung mit den Werktätigen der jeweiligen Wirt
schaftseinheit (§ 20 Abs. 1) zu entscheiden;

— die Kontrolle der im Ergebnis der Rechenschaftslegung 
getroffenen Entscheidungen zu organisieren (§20 Abs. 2). 
Aufgabe des r e c h e n s c h a f t s l e g e n d e n  Leiters ist

es, ausgehend von den Orientierungen seines übergeordneten 
Leiters zu den in der VO geregelten inhaltlichen Schwer
punkten der Jahresrechenschaftslegung (§§ 6 bis 15) Stellung 
zu nehmen. Die Stellungnahme muß danach das Ergebnis 
einer tiefgründigen Ursachen-Wirkungs-Analyse sein und 
mit Schlußfolgerungen für die weitere Leistungssteigerung 
verbunden werden (§16 Abs. 4).

Gesetzlichkeit, Ordnung und Sicherheit — 
Bestandteil der Rechenschaftslegung

Die rechtliche Regelung der inhaltlichen Schwerpunkte der 
Jahresrechenschaftslegung geht von den Erfordernissen der 
ökonomischen Strategie aus, mit der höhere Maßstäbe für die 
wirtschaftliche Effektivität gesetzt wurden.

Für die Justiz- und Sicherheitsorgane sind in diesem Zu
sammenhang vor allem zwei Schwerpunkte von Bedeutung: 
Die Ergebnisse der vorbeugenden Arbeit zum Schutz des 
Volkseigentums und des betrieblichen bzw. kombinatlichen 
Reproduktionsprozesses und die Resultate der Arbeit mit den 
Kosten.5

Der rechenschaftslegende Leiter hat darüber „Bericht zu 
erstatten, wie durch die vorbeugende Arbeit im Kombinat 
bzw. Betrieb Gesetzlichkeit, Ordnung und Sicherheit als pro
duktivitätsfördernde Faktoren wirksam gemacht werden“ 
(§ 15).

Die Berichterstattung, die sich insoweit sowohl auf Maß
nahmen zur Erhöhung der Funktionssicherheit der Produk
tionsausrüstungen und damit der Arbeitssicherheit der WerkT 
tätigen, auf Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden, Ha
varien und Störungen, zur aufgabenbezogenen Qualifizierung 
der Arbeitskollektive im Interesse der Vermeidung von Ar
beitsunfällen als auch auf Maßnahmen zur Verbesserung des 
Umgangs mit den materiellen und finanziellen Fonds zu er
strecken hat, verlangt die Aufmerksamkeit der gesellschaftli
chen und staatlichen Kontrollorgane, aber auch der Justiz- 
und Sicherheitsorgane.

Das gilt in gleicher Weise für die von den rechenschafts
legenden Leitern vorzunehmende Einschätzung der Finanz
wirtschaft, einschließlich der Arbeit mit den Kosten, der Be
stands- und Kreditwirtschaft sowie der Bildung und Verwen
dung der finanziellen Fonds, da sie teils einen direkten, teils 
einen indirekten wertmäßigen Ausdruck für die Wirksam
keit aller Maßnahmen zum Schutz und zur Mehrung des 
Volkseigentums darstellen. So dürfte insbesondere die Er
füllung der in § 14 enthaltenen Pflicht, die Ursachen für Ko-


